
Leitfaden zur Registrierung der Personen mit Schutzstatus S 
  24.06.2022 

3.2  Tod  
 
3.2.2 Ausweis S (Flüchtlinge mit Schutzstatus) 
 (Private Unterbringung / nicht in Strukturen des Kantons untergebracht) 
 

Notwendige Papiere  
 
- Todesmitteilung oder Todesurkunde 
 
 
Arbeitsablauf (wenn Person bereits im Einwohnerregister erfasst wurde) 
 
- Mutationsmeldung Todesanzeige (D4980) an das MIKA weiterleiten  
- Ausländerausweis einziehen und vernichten (falls vorhanden) 
 
 
Hinweis Wenn die Person vor Aufnahme im Einwohnerregister verstorben 

ist, muss sie nicht zwingend nacherfasst werden. Eine 
Mutationsmeldung Todesanzeige (D4980) muss jedoch in jedem 
Fall an das MIKA weitergeleitet werden (diese kann auf der 
Homepage des MIKA heruntergeladen und ausgefüllt werden). 
 

 
 
 
 


